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Reichenberg 
 

WKN: 526620 / ISIN: DE0005266209 
 
 
 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 
 

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 
 

 3. September 2024 um 11:00 Uhr (MESZ) 
 

stattfindenden  
 

ordentlichen Hauptversammlung  
 

ein. 
 
 

Die Hauptversammlung wird in Form einer virtuellen Hauptversammlung gemäß § 118a 
AktG ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der 
Hauptversammlung abgehalten. Die Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß 
angemeldete Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte live im Internet auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter 

https://www.informica-real-invest.ag/finanzen/ 
im passwortgeschützten HV-Portal übertragen. Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und 
ihre Bevollmächtigten können sich im Wege der elektronischen Kommunikation über das 
passwortgeschützte HV-Portal unter 

https://www.informica-real-invest.ag/finanzen/ 
zur virtuellen Hauptversammlung zuschalten. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre 
erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung 
an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Ort der Hauptversammlung 
im Sinne des Aktiengesetzes sind die Geschäftsräume der Notare Torsten Zapf und 
Dr. Christian Flache, Schreberstraße 13, 04109 Leipzig. Eine physische Präsenz der 
Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme des von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreters) am Ort der Hauptversammlung ist ausgeschlossen. 
 
 
 

TAGESORDNUNG 
 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten 

Konzernabschlusses nebst Konzernlagebericht und des Berichts des 
Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2023 
 
Der festgestellte Jahresabschluss, der gebilligte Konzernabschluss nebst 
Konzernlagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 
2023 sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind 
von der Einberufung der Hauptversammlung an über die Internetseite der Gesellschaft 
unter  

https://www.informica-real-invest.ag/finanzen/ 

unter „Hauptversammlung 2024“ zugänglich. 
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Entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt 
keine Beschlussfassung vorgesehen, weil der Aufsichtsrat den Jahresabschluss und 
den Konzernabschluss gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist. 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den sich aus dem Jahresabschluss der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 ergebenden Bilanzgewinn in Höhe von 
EUR 10.761.097,40 wie folgt zu verwenden: 

 
a)  Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,05  

je dividendenberechtigter Aktie, insgesamt EUR      364.500,00 
 

b)  Vortrag auf neue Rechnung EUR  10.396.597,40 
 

Die Dividende ist am 14. März 2025 zur Auszahlung fällig. 
 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2023 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2023 amtierenden 
Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2023 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden 
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. 

 

5. Beschlussfassung über die Erhöhung der Vergütung des Aufsichtsrats und die 
entsprechende Änderung von § 15 der Satzung 

 
Die Regelungen zur Vergütung des Aufsichtsrats, insbesondere deren Höhe, sollen der 
Entwicklung der Gesellschaft und den Marktgepflogenheiten angepasst werden. Die 
Vergütung des Aufsichtsrats wurde letztmals in der Hauptversammlung vom 
29. August 2013 für das Geschäftsjahr 2012 angepasst. Seither erfolgte eine 
Neuausrichtung der Gesellschaft, die eine weitaus höhere Präsenz und Qualifikation 
weit über die üblichen Erfordernisse der Aufsichtspflicht hinaus insbesondere durch 
den Aufsichtsratsvorsitzenden und dessen Stellvertreter erfordert. Die Vergütung soll 
daher mit Wirkung ab Beginn des Geschäftsjahres 2024 erhöht sowie eine einmalige 
Sonderzahlung beschlossen werden. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: 
    
§ 15 (Vergütung des Aufsichtsrates) Abs. 1 und Abs. 3 der Satzung werden wie folgt 
neu gefasst und ein neuer Abs. 1a ergänzt: 

  
                                                                „§ 15 
                                              Vergütung des Aufsichtsrates 
 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste Jahresvergütung von jeweils 
EUR 20.000,00 für das abgelaufene Geschäftsjahr (Vergütungsjahr). Für den 
Vorsitzenden beträgt die feste Jahresvergütung das 2,5-fache und für den 
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stellvertretenden Vorsitzenden das 1,75-fache. Die vorstehenden Regelungen 
gelten ab dem Vergütungsjahr 2024. 

 
(1a) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten zudem für das Vergütungsjahr 2023 

eine einmalige Sondervergütung in Höhe von EUR 10.000,00 je Mitglied, die 
innerhalb von 10 Tagen nach Eintragung dieser Satzungsänderung fällig ist. 

 
[…] 
 
(3)  Die Vergütung nach § 15.1 wird jeweils nach Ablauf der ordentlichen 

Hauptversammlung über das abgelaufene Geschäftsjahr (Vergütungsjahr) 
fällig.“ 

 

6. Beschlussfassung über die Änderung von § 19 Abs. 1 der Satzung 
 

Durch das Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen 
(Zukunftsfinanzierungsgesetz - ZuFinG) wurde § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG dahingehend 
geändert, dass sich der Nachweis des Anteilsbesitzes für die Berechtigung zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung nicht wie bisher auf den Beginn des 21. Tages 
vor der Hauptversammlung beziehen muss, sondern auf den Geschäftsschluss des 
22. Tages vor der Hauptversammlung. Die Gesetzesänderung erfolgte ausschließlich 
zum Zweck der Angleichung an die Definition des Nachweisstichtags in der 
zugrundeliegenden EU-Durchführungsverordnung (vgl. Artikel 1 Nummer 7 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 der Kommission vom 3. September 2018 
zur Festlegung von Mindestanforderungen zur Umsetzung der Bestimmungen der 
Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die 
Identifizierung der Aktionäre, die Informationsübermittlung und die Erleichterung der 
Ausübung der Aktionärsrechte). Eine materielle Änderung der Frist ist hiermit nicht 
verbunden. Zur Vermeidung von Missverständnissen soll die entsprechende Regelung 
in § 19 Abs. 1 der Satzung jedoch an den geänderten Gesetzeswortlaut angepasst 
werden.  

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: 

 
§ 19 Abs. 1 Satz 4 und 5 der Satzung werden wie folgt neu gefasst: 

 
„Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch 
den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis hat sich auf den 
Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen und muss der 
Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens 
sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen.“ 
 

 
WEITERE ANGABEN UND HINWEISE 

 
Angaben und Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung 

 
Der Vorstand der informica real invest Aktiengesellschaft hat auf Grundlage der 
Ermächtigung in § 18 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft beschlossen, die 
Hauptversammlung der Gesellschaft am 3. September 2024 gemäß § 118a AktG als virtuelle 
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am 
Ort der Hauptversammlung abzuhalten. Eine physische Teilnahme der Aktionäre und ihrer 
Bevollmächtigten (mit Ausnahme des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft) am 
Versammlungsort ist ausgeschlossen. 
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I. Zuschaltung 
 
Die gesamte Hauptversammlung einschließlich einer etwaigen Fragenbeantwortung und der 
Abstimmungen wird für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre oder deren 
Bevollmächtigte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen am 3. September 2024 ab 
11:00 Uhr (MESZ) live im Internet auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.informica-real-invest.ag/finanzen/ 
im passwortgeschützten HV-Portal („HV-Portal“) in Bild und Ton übertragen. Eine physische 
Teilnahme der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme des 
Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft) am Versammlungsort ist ausgeschlossen. Über das 
passwortgeschützte HV-Portal können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (und 
ggf. deren Bevollmächtigte) gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren unter anderem ihre 
Aktionärsrechte ausüben. Die Nutzung des HV-Portals durch einen Bevollmächtigten setzt 
voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält. Auch 
bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und sonstige 
durch § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen können sich des passwortgeschützten  
HV-Portals bedienen. Die Gesellschaft stellt ihnen auf Wunsch einen elektronischen Zugang 
zur Verfügung.  
 
Beim Betreten der virtuellen Hauptversammlung unter Nutzung des passwortgeschützten 
HV-Portals während der Dauer der virtuellen Hauptversammlung am 3. September 2024 sind 
die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten elektronisch zur virtuellen Hauptversammlung 
zugeschaltet. Die elektronische Zuschaltung ermöglicht jedoch weder eine Teilnahme an der 
Versammlung im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG noch eine Stimmrechtsausübung im 
Wege der elektronischen Teilnahme im Sinne des § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG. 

 
 

II. Teilnahme 
 
Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in 
der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der 
Hauptversammlung angemeldet und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben. 
 
Die Anmeldung muss der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, 
d.h. spätestens bis zum 27. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), unter der nachstehenden 
Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen: 
 
informica real invest AG 
c/o GFEI Aktiengesellschaft  
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
Fax: +49/511/474 023 19 
E-Mail: hv@gfei.de 
 
Der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts hat durch einen in Textform in deutscher oder englischer 
Sprache erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende 
Institut zu erfolgen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages 
vor der Hauptversammlung, also den 13. August 2024, 0:00 Uhr (MESZ), zu beziehen. 
Er muss der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse (informica real invest AG, c/o 
GFEI Aktiengesellschaft, Ostergrube 11, 30559 Hannover, Fax: +49/511/474 023 19,  
E-Mail: hv@gfei.de) ebenfalls mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, d.h. 
spätestens bis zum 27. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Im Verhältnis zur 
Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. 
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Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ordnungsgemäßen Nachweises 
des Anteilsbesitzes bis spätestens am 27. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), werden den 
Aktionären Zugangskarten mit den individualisierten Zugangsdaten 
(Zugangskartennummer und Passwort) für die Nutzung des HV-Portals auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter 

https://www.informica-real-invest.ag/finanzen/ 
zugesandt („Zugangskarte“). Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und 
Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. 
 
 
III. Details zum HV-Portal und zur Bild- und Tonübertragung der 

Hauptversammlung im Internet 
 
Ab dem 13. August 2024, 0:00 Uhr (MESZ), steht auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter 

https://www.informica-real-invest.ag/finanzen/ 
das passwortgeschützte HV-Portal zur Verfügung. Über das HV-Portal können angemeldete 
Aktionäre (bzw. ihre Bevollmächtigten) gemäß den dafür vorgesehenen, in den 
nachfolgenden Abschnitten näher beschriebenen Verfahren unter anderem ihr Stimmrecht 
im Wege der elektronischen Briefwahl ausüben sowie elektronisch Vollmacht und Weisungen 
an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen, Stellungnahmen einreichen, ihr 
Rede- und Auskunftsrecht ausüben sowie Widerspruch gegen einen Beschluss der 
Hauptversammlung einlegen. Für die Nutzung des HV-Portals ist eine Zugangsberechtigung 
erforderlich. Die individualisierten Zugangsdaten (Zugangskartennummer und Passwort) 
werden nach Zugang einer ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ordnungsgemäßen 
Nachweises des Anteilsbesitzes zugesandt („Zugangskarte“). 
 
Angemeldete Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten können die gesamte Versammlung am 
3. September 2024 ab 11:00 Uhr (MESZ) live auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.informica-real-invest.ag/finanzen/ 
im HV-Portal in Bild und Ton verfolgen.  
 
Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ordnungsgemäßen Nachweises 
des Anteilsbesitzes, jeweils wie vorstehend unter Ziffer II. beschrieben, werden den 
Aktionären Zugangskarten mit den Zugangsdaten für die Nutzung des HV-Portals auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.informica-real-invest.ag/finanzen/ 
übersandt. Die Übertragung der Hauptversammlung ermöglicht keine Teilnahme im Sinne 
des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG (elektronische bzw. Online-Teilnahme). 
 
 
IV. Verfahren für die Stimmabgabe 
 
Bevollmächtigung 
 
Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen 
Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person 
ihrer Wahl ausüben lassen. 
 
Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis 
der Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts, wie vorstehend unter Ziffer II. beschrieben, erforderlich. Bevollmächtigt der 
Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG 
eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
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Sofern weder ein Intermediär noch eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder 
eine sonstige gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person bevollmächtigt wird, gilt: Die 
Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Die Vollmacht kann gegenüber dem 
zu Bevollmächtigenden oder gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.  
 
Die Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung an die Gesellschaft kann per Post, 
Telefax oder E-Mail bis zum 2. September 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des 
Zugangs), an die folgende Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse erfolgen: 
 
informica real invest AG 
c/o GFEI Aktiengesellschaft  
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
Fax: +49/511/474 023 19 
E-Mail: hv@gfei.de 
 
Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung einer 
Vollmacht das Formular verwenden, das nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis 
des Anteilsbesitzes zusammen mit der Zugangskarte zugeschickt wird. Ein entsprechendes 
Formular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.informica-real-invest.ag/finanzen/ 
unter „Hauptversammlung 2024“ zum Download zur Verfügung. 
 
Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten 
Zeitpunkten auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung 
gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der 
Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die Änderung einer bereits 
erteilten Vollmacht kann ebenfalls auf den vorgenannten Übermittlungswegen jeweils bis zu 
den vorstehend genannten Zeitpunkten unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt 
werden. 
 
Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf sind darüber hinaus ab dem 13. August 2024, 
0:00 Uhr (MESZ) über das HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.informica-real-invest.ag/finanzen/ 
vor und während der virtuellen Hauptversammlung am 3. September 2024 möglich. Es ist 
auch ein Widerruf oder eine Änderung einer zuvor per Post, Telefax oder E-Mail übersandten 
oder über das passwortgeschützte HV-Portal erteilten Vollmacht möglich.  
 
Am Tag der virtuellen Hauptversammlung am 3. September 2024 können Vollmachten 
ausschließlich über das passwortgeschützte HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter 

https://www.informica-real-invest.ag/finanzen/ 
erteilt, geändert oder widerrufen werden. 
 
Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater sowie sonstige gemäß § 135 
Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen können für ihre eigene Bevollmächtigung abweichende 
Regelungen vorsehen. Aktionäre, die einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen 
Stimmrechtsberater oder eine sonstige gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person 
bevollmächtigen wollen, werden daher gebeten, sich mit dem zu Bevollmächtigenden über 
das Verfahren der Vollmachtserteilung und die möglicherweise geforderte Form der 
Vollmacht rechtzeitig abzustimmen.  
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Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie 
können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Rahmen ihrer 
jeweiligen Vollmacht im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch (Unter-) 
Bevollmächtigung des weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft 
ausüben.  
 
Die Nutzung des HV-Portals durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der 
Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten zum passwortgeschützten HV-Portal 
erhält. 
 

Stimmrechtsvertretung durch den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft 
 
Aktionäre können für die Ausübung des Stimmrechts auch den von der Gesellschaft 
benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter (Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft) bevollmächtigen. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte Anmeldung und 
der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts, wie vorstehend in Ziffer II. beschrieben, erforderlich. 
 
Die Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und ihr Widerruf bedürfen der 
Textform. Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
können per Post, Telefax oder E-Mail bis zum 2. September 2024, 24:00 Uhr (MESZ), 
an die folgende Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse erteilt, geändert oder 
widerrufen werden: 
 
informica real invest AG 
c/o GFEI Aktiengesellschaft  
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
Fax: +49/511/474 023 19 
E-Mail: hv@gfei.de 
 
Zudem können Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ab 
dem 13. August 2024, 0:00 Uhr (MESZ) bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung 
durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 3. September 2024 
über das passwortgeschützte HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.informica-real-invest.ag/finanzen/ 
erteilt, geändert oder widerrufen werden.  
 
Ein Formular, das für die Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft verwendet werden kann, wird nach ordnungsgemäßer Anmeldung und 
Nachweis des Anteilsbesitzes zusammen mit der Zugangskarte zugeschickt. Das Formular 
steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://www.informica-real-invest.ag/finanzen/ 
unter „Hauptversammlung 2024“ zum Download zur Verfügung.  
 
Bei einer Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft müssen diesem in 
jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Der 
Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, entsprechend den ihm erteilten Weisungen 
abzustimmen; er ist auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung befugt, 
soweit eine ausdrückliche Weisung zu den in der Einberufung zur virtuellen 
Hauptversammlung bekanntgemachten Beschlussvorschlägen zu einzelnen 
Tagesordnungspunkten, zu mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 
Abs. 2 AktG bekanntgemachten Beschlussvorschlägen von Aktionären oder zu Anträgen und 
Wahlvorschlägen von Aktionären vorliegt. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt 
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keine Vollmachten zur Stellung von Fragen oder Anträgen oder zur Einlegung von 
Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse entgegen.  
 
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne 
dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung 
zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt 
der Einzelabstimmung.  
 

Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl  
 
Aktionäre können ihr Stimmrecht auch per Briefwahl im Wege elektronischer 
Kommunikation ausüben. Auch in diesem Fall sind die ordnungsgemäße Anmeldung und der 
ordnungsgemäße Nachweis des Anteilsbesitzes, wie vorstehend unter Ziffer II. beschrieben, 
erforderlich.  
 
Briefwahlstimmen können ab dem 13. August 2024, 0:00 Uhr (MESZ), elektronisch über 
das passwortgeschützte HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.informica-real-invest.ag/finanzen/ 

bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der 
virtuellen Hauptversammlung am 3. September 2024 abgegeben, geändert oder widerrufen 
werden.  
 
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne 
dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe im 
Wege der elektronischen Briefwahl zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als 
entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 
 
Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberater oder 
sonstige gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen können sich der elektronischen 
Briefwahl bedienen. 
 
 
V. Einreichen von Stellungnahmen 
 
Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten haben das Recht, nach 
§ 130a Absatz 1 bis 4 AktG Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung in 
Textform im Wege elektronischer Kommunikation in deutscher Sprache einzureichen. Dafür 
steht ihnen mit den entsprechenden Zugangsdaten das passwortgeschützte HV-Portal auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.informica-real-invest.ag/finanzen/ 
zur Verfügung. 
 
Stellungnahmen in Textform sind gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren als Datei im 
Dateiformat PDF mit einer empfohlenen Dateigröße von maximal 50 MB einzureichen. Die 
Einreichung mehrerer Stellungnahmen ist möglich. Mit dem Einreichen erklärt sich der 
Aktionär bzw. sein Bevollmächtigter damit einverstanden, dass die Stellungnahme unter 
Nennung seines Namens im passwortgeschützten HV-Portal zugänglich gemacht wird. 
 
Die Stellungnahmen sind bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung, also spätestens 
bis zum 28. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), einzureichen. Eingereichte Stellungnahmen 
zu den Gegenständen der Tagesordnung werden, soweit nicht ausnahmsweise von einer 
Zugänglichmachung nach § 130a Abs. 3 Satz 4 AktG abgesehen werden darf, bis spätestens 
vier Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens bis zum 29. August 2024, 24:00 
Uhr (MESZ), in dem nur für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. deren 
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Bevollmächtigte mit den entsprechenden Zugangsdaten zugänglichen passwortgeschützten 
HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.informica-real-invest.ag/finanzen/ 

zugänglich gemacht. Anträge und Wahlvorschläge, Fragen und Widersprüche gegen 
Beschlüsse der Hauptversammlung im Rahmen der in Textform eingereichten 
Stellungnahmen werden in der Hauptversammlung nicht berücksichtigt; die Ausübung des 
Auskunftsrechts (dazu unter Ziffer VIII.), das Stellen von Anträgen bzw. Unterbreiten von 
Wahlvorschlägen (dazu unter Ziffer X.) sowie die Einlegung von Widersprüchen gegen 
Beschlüsse der Hauptversammlung (dazu unter Ziffer VI.) ist ausschließlich auf den in dieser 
Einladung jeweils gesondert beschriebenen Wegen möglich. 
 

 
VI. Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung 
 
Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zur Hauptversammlung zugeschaltet 
sind, haben das Recht, während der Hauptversammlung, d.h. von der Eröffnung der 
Hauptversammlung an bis zu ihrer Schließung, im Wege der elektronischen Kommunikation 
über das passwortgeschützte HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.informica-real-invest.ag/finanzen/ 
Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu Protokoll des Notars 
einzulegen. 
 
 
VII. Rederecht 
 
Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung 
zugeschaltet sind, haben ein Rederecht in der Hauptversammlung im Wege der 
Videokommunikation. Ab Beginn der Hauptversammlung wird über das passwortgeschützte 
HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.informica-real-invest.ag/finanzen/ 
ein virtueller Wortmeldetisch geführt, über den die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten 
ihren Redebeitrag anmelden können. 
 
Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG 
Anträge und Wahlvorschläge zu stellen (vgl. dazu auch unten unter Ziffer X.), sowie alle 
relevanten Arten des Auskunftsrechts nach § 131 AktG (vgl. dazu auch unten unter 
Ziffer VIII.).  
 
Die gesamte virtuelle Hauptversammlung einschließlich der Videokommunikation wird im 
passwortgeschützten HV-Portal abgewickelt. Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die ihren 
Redebeitrag über den virtuellen Wortmeldetisch anmelden wollen, benötigen für die 
Zuschaltung des Redebeitrags entweder ein nicht-mobiles Endgerät (z.B. PC, Notebook, 
Laptop) oder ein mobiles Endgerät (z.B. Smartphone oder Tablet). Für Redebeiträge müssen 
auf den Endgeräten eine Kamera und ein Mikrofon, auf die vom Browser aus zugegriffen 
werden kann, zur Verfügung stehen. Eine weitere Installation von Softwarekomponenten 
oder Apps auf den Endgeräten ist nicht erforderlich. Personen, die sich über den virtuellen 
Wortmeldetisch für einen Redebeitrag angemeldet haben, werden im passwortgeschützten 
HV-Portal für ihren Redebeitrag freigeschaltet. Die Gesellschaft behält sich vor, die 
Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und 
Gesellschaft in der Versammlung und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und diesen 
zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 
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VIII. Auskunftsrecht 
 
Es ist vorgesehen, dass der Leiter der Hauptversammlung festlegen wird, dass das 
Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG und das Nachfragerecht nach § 131 Abs. 1d AktG 
in der Hauptversammlung ausschließlich im Wege der Videokommunikation, also im Rahmen 
der Ausübung des Rederechts (dazu unter Ziffer VII.), ausgeübt werden dürfen. 
 
§ 131 Abs. 4 Satz 1 AktG bestimmt, dass dann, wenn einem Aktionär wegen seiner 
Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb der Hauptversammlung gegeben worden 
ist, diese Auskunft jedem anderen Aktionär bzw. dessen Bevollmächtigtem auf dessen 
Verlangen in der Hauptversammlung zu geben ist, auch wenn sie zur sachgemäßen 
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist. Zudem bestimmt 
§ 131 Abs. 5 Satz 1 AktG, dass dann, wenn einem Aktionär eine Auskunft verweigert wird, 
er verlangen kann, dass seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert 
worden ist, in die Niederschrift über die Verhandlung aufgenommen werden. 
 
Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird gewährleistet, dass Aktionäre bzw. ihre 
Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, ihr 
Verlangen nach § 131 Abs. 4 Satz 1 AktG sowie ihr Verlangen nach § 131 Abs. 5 Satz 1 
AktG außer im Wege der Videokommunikation, also im Rahmen des Rederechts und des 
dafür vorgesehenen Verfahrens (dazu unter Ziffer VII.), auch im Wege der elektronischen 
Kommunikation über das passwortgeschützte HV-Portal auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter 

https://www.informica-real-invest.ag/finanzen/ 
gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren mit den entsprechenden Zugangsdaten in der 
Hauptversammlung übermitteln können. 
 
 
IX. Ergänzungsverlangen von Aktionären 

 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) des Grundkapitals (das 
entspricht 364.500 Stückaktien) oder den anteiligen Betrag am Grundkapital von 
EUR 500.000,00 erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände 
auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand 
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Ergänzungsverlangen müssen 
der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Versammlung schriftlich zugehen; der Tag des 
Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen. Letztmöglicher 
Zugangstermin ist also der 9. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ). Später zugegangene 
Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. 
 
Etwaige Ergänzungsverlangen bitten wir, an die folgende Adresse zu übermitteln: 
 
informica real invest AG 
Vorstand 
Würzburger Str. 2 
97234 Reichenberg 
 
Die Antragsteller haben nach § 122 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 122 Abs. 1 Satz 3 
AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des 
Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des 
Vorstands über den Antrag halten. 
 
Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit nicht bereits mit der 
Einberufung bekannt gemacht - unverzüglich nach Zugang des Verlangens im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht.  
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Sie werden außerdem unter der Internetadresse 

https://www.informica-real-invest.ag/finanzen/ 
unter „Hauptversammlung 2024“ bekannt gemacht. 
 
 
X. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten 
 
Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten können Gegenanträge (nebst einer etwaigen 
Begründung) gemäß § 126 Abs. 1 AktG gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder 
Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sowie Wahlvorschläge gemäß § 127 
AktG an die Gesellschaft übersenden. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich 
zu richten an: 

informica real invest AG 
c/o GFEI Aktiengesellschaft  
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
Fax: +49/511/474 023 19 
E-Mail: hv@gfei.de 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten, die bis 
spätestens 19. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), unter der vorstehenden Adresse, 
Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen sind, werden einschließlich des Namens 
des Aktionärs und einer etwaigen Begründung auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://www.informica-real-invest.ag/finanzen/ 
unter „Hauptversammlung 2024“ zugänglich gemacht, sofern die übrigen Voraussetzungen 
für eine Pflicht der Gesellschaft zur Zugänglichmachung nach §§ 126, 127 AktG erfüllt sind. 
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten 
Internetadresse veröffentlicht. 
 
Anderweitig adressierte oder später eingereichte Anträge oder Wahlvorschläge werden nicht 
berücksichtigt. Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten, 
die gemäß § 126 AktG oder § 127 AktG zugänglich zu machen sind, gelten als im Zeitpunkt 
der Zugänglichmachung gestellt. Zu diesen Anträgen oder Wahlvorschlägen kann das 
Stimmrecht nach erfolgter ordnungsgemäßer Anmeldung ausgeübt werden. Sofern der den 
Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär nicht ordnungsgemäß 
legitimiert und nicht ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist, muss der 
Gegenantrag oder Wahlvorschlag in der virtuellen Hauptversammlung nicht behandelt 
werden. Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die zu der virtuellen Hauptversammlung 
zugeschaltet sind, haben darüber hinaus das Recht, in der virtuellen Hauptversammlung im 
Wege der Videokommunikation Anträge und Wahlvorschläge im Rahmen ihres Rederechts 
zu stellen (vgl. dazu im Detail oben unter Ziffer VII.). 

 
 

XI. Weitergehende Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft 
 
Ab der Einberufung der Hauptversammlung sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://www.informica-real-invest.ag/finanzen/ 
unter „Hauptversammlung 2024“ alle gesetzlich zugänglich zu machenden 
Hauptversammlungsunterlagen sowie weitere Informationen zugänglich.  
 
Auch während der Hauptversammlung werden die gesetzlich zugänglich zu machenden 
Unterlagen auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.informica-real-invest.ag/finanzen/ 
unter „Hauptversammlung 2024“ zugänglich sein. 



- 12 - 

 
 

XII. Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter 
 

Die Gesellschaft verarbeitet zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Hauptversammlung 
personenbezogene Daten ihrer Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter. Darüber hinaus 
werden die Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter für damit in Zusammenhang 
stehende Zwecke und zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Pflichten (z.B. Nachweis- oder 
Aufbewahrungspflichten) verwendet. In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle 
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre sowie 
etwaiger Aktionärsvertreter übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst. Diese 
Datenschutzhinweise finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter dem folgenden 
Link: https://www.informica-real-invest.ag/datenschutz/ 
 

Reichenberg, im Juli 2024 
 

informica real invest Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 
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